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Text 

§ 11a 

Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, 

  unverbindlichen Übungen und eines Förderunterrichtes sowie Teilung 

      des Unterrichtes bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen 
 

  Das Schulforum hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Sicherheit und der Pädagogik sowie im 
Rahmen der gegebenen personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) und der örtlichen (räumlichen) 
Möglichkeiten zu bestimmen, 
 1. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein alternativer Pflichtgegenstand zu führen ist, 
 2. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein Freigegenstand oder eine unverbindliche Übung zu 

führen und beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von teilnehmenden Schülern ein solcher 
Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des laufenden Beurteilungsabschnittes nicht mehr weiterzuführen 
ist, 

 3. bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht abzuhalten ist, 
 4. unter welchen Voraussetzungen bestimmte Unterrichtsgegenstände in Schülergruppen zu teilen sind und 
 5. bei welcher Mindestzahl von zum Betreuungsteil angemeldeten Schülern an ganztägigen Schulformen 

Gruppen zu bilden sind. 
 

(Anm: LGBl. Nr. 1/1995) 


